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Zur Chronologie / Entwicklung des Sudelfelds (800-1563 m) / Oberbayern und Umgebung *)

- seit Jahrhunderten wird das Sudelfeld wie die umliegenden Hochlagen des Mangfallgebirges almwirtschaftlich genutzt

- um 1900  Beginn des Aufkommens des Skifahrens in den Alpen; Tourenskilauf auch auf dem Sudelfeld sowie im Sommer und Herbst 
zunehmend bis heute Bergwandertourismus

- 1911 Eröffnung der Bahnstrecke Schliersee-Bayrischzell

- 1912 Eröffnung der Wendelstein-Zahnradbahn von Brannenburg aus

- 1938 Fertigstellung der Alpenstraße von Bayrischzell zum Sudelfeld

- 1947/48 Bau des Schwebeliftes in 2 Trassen von Bayrischzell zum Oberen Sudelfeld

- 1953 Fertigstellung der Alpenstraße vom Sudelfeld zum Tatzelwurm

- 28.2.1955 Landschaftsschutzgebietsverordnung des Landratsamtes Miesbach „Oberstes Leitzachtal und seine Umgebung bei 
Bayrischzell“ (Die LSG-Grenze verläuft entlang der damaligen östl. Landkreisgrenze.)

- 5.3.1955 Landschaftsschutzgebietsverordnung des Landratsamtes Rosenheim „Auerbachtal einschließlich Regau und Bichlersee“ (Die 
LSG-Grenze verläuft entlang der westl. Landkreisgrenze.); das Sudelfeld steht seitdem unter Landschaftsschutz (LSG) und ist Teil der 
großen zusammenhängenden Schutzgebietsfläche beider LSGs

- 1967 Neubau Sudelfeld-Sessellift Bayrischzell zur Mittelstation

- 1968 Neubau Schlepplift Mittleres Sudelfeld

- 1969 Neubau von 2 Skiliften am Waldkopf

- 1970 Wendelstein-Seilbahn von Osterhofen aus wird als 26. Seilbahn der Alpen eröffnet

- 5.2.1971 Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes Berlin zur Umgemeindung des Sudelfeldes (115,74 ha) von der Gemeinde 
Niederaudorf/Lkrs. Rosenheim zur Gemeinde Bayrischzell/Lkrs. Miesbach; seitdem ist die Umgemeindungsfläche „Sudelfeld“ Exklave 
des LSG „Auerbachtal…“/Lkrs. Rosenheim im Landkreis Miesbach

- 1972 Verordnung „Erholungslandschaft Alpen“ (=sog. Alpenplan) als vorgezogener Teilabschnitt des Bayer. 
Landesentwicklungsprogramms; dabei Zuordnung des gesamten Skigebietes Sudelfeld in die Zone A des Alpenplans
„In der Zone A sind Verkehrsvorhaben … mit Ausnahme von Flugplätzen landesplanerisch grundsätzlich unbedenklich, soweit sie nicht 
durch Eingriffe in den Wasserhaushalt zu Bodenerosionen führen können oder die weitere land- und forstwirtschaftliche 
Bewirtschaftung gefährden. Wie bei der Planung und Ausführung solcher Verkehrsvorhaben die Erfordernisse der Raumordnung und 
Landesplanung zu berücksichtigen sind, ist im Einzelfall raumordnerisch zu überprüfen.“
Zu Verkehrsvorhaben zählen: Bergbahnen und Lifte, Ski-, Grasski- sowie Skibobabfahrten, Rodel- u. Sommerrutschbahnen.
Mit der Verordnung „Erholungslandschaft Alpen“ von 1972 wird das zentrale Rotwandgebiet/Landkreis Miesbach als Zone C (Ruhezone)
des Alpenplanes festgesetzt. Damit sind die Pläne der Gemeinde Bayrischzell, das Rotwandgebiet mit einem Skiliftzirkus von 10 Liften 
zu bebauen, begraben.
„In der Zone C sind Verkehrsvorhaben …landesplanerisch unzulässig. Dies gilt nicht für notwendige landeskulturelle Maßnahmen.“

*) Quellen: u.a. „Bayrischzell – Ein Heimat- und Volksbuch für besinnliche Stunden“ von Michael Meindl, Bayrischzell 1963, mit 
Ergänzungen 1963-1968, 1969-1975; Hrsg. Gemeinde Bayrischzell; 464 S. + 16 S. + 54 S.
Recherche und Zusammenstellung: K. Lintzmeyer (Stand 15.3.2013)
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- 1972 Geteerter Ausbau der Almwirtschaftsstraße von der Grafenherberge zum Mittleren – Oberen Sudelfeld (Umgemeindungsgebiet), 
heute die höchstgelegene öffentliche Straße im Lkrs. Miesbach

- 1974 Ausbau der Skiabfahrten Sudelfeld

- 1975 Weiterer Ausbau der Skiabfahrten Sudelfeld

- 1976 Erste Kartierung schutzwürdiger Biotope auch des Sudelfeldes im Rahmen der Alpinen Biotopkartierung im Auftrag des Bayer.
Landesamtes für Umweltschutz

- 28.12.1976: Mit Verordnung vom 28.12.1976 verändert der Landkreis Rosenheim die westliche Schutzgebietsgrenze des LSG
„Auerbachtal…“. Diese verläuft hier entlang der neuen Landkreisgrenze. Grund war die Umgemeindung des Sudelfelds (115 ha) von der 
damaligen Gemeinde Niederaudorf nach Bayrischzell. Die LSG-Fläche des Sudelfelds (Umgemeindungsfläche) wird damit zur LSG-
Exklave im Lkrs. Miesbach des ehemaligen LSG „Auerbachtal…“ des Lkrs. Rosenheim.

- 1.11.1979: LSG-Änderungsverordnung Lkrs. Miesbach von 1979 bezüglich der damals allen 9 LSGs im Landkreis Miesbach, Teil der 
LSG-Änderungsverordnung ist die am LRA Miesbach archivmäßig zu verwahrende Karte 1:25 000 vom 26.10.1979. Diese Originalkarte 
ist seit mindestens dem Jahre 2011/2012 im Landratsamt Miesbach unauffindbar; d.h. die LSG-Exklave „Auerbachtal…“ des Sudelfeldes 
seit 1971 bleibt vorerst bis zur weiteren Klärung

- 1979-2011: Diverse Änderungen/Genehmigungen im Bereich des Sudelfeldes (Gaststätten, Beschneiungsbecken und 
Beschneiungsanlagen der Skipisten des Waldkopf-Doppelschleppliftes, Rankenliftes, Schleppliftes Rosengasse, Grafenherbergliftes, 
Wedelliftes)

- 30.3.1987: Erste LSG-VO „Rotwand“ des Landratsamtes Miesbach; dadurch ändern sich die südl. Grenze des bestehenden LSG
„Oberstes Leitzachtal und seine Umgebung bei Bayrischzell“ und die östl. Grenze des bestehenden LSG „Spitzingsee und Umgebung“.

- 2003: Für Natura 2000 Festsetzung des FFH-Gebietes „Mangfallgebirge“ (DE8336301 resp. 8336371) durch die EU-Kommission am 
20.3.2003; Festsetzung am 20.11.2006 der Gebietsbezogenen Erhaltungsziele durch die Reg. v. Obb.; das FFH-Gebiet „Mangfallgebirge“ 
hat seine nördl. Grenze südl. des Sudelfeldgebietes

- 2006: Für Natura 2000 Festsetzung des Vogelschutzgebietes „Mangfallgebirge“ (DE8336471 resp. 8336401; an der Nordgrenze größer 
als das FFH-Gebiet „Mangfallgebirge“) durch die Bayer. Staatsregierung am 1.9.2006; Festsetzung am 24.4.2008 der Gebietsbezogenen 
Erhaltungsziele durch die Reg. v. Obb.; das Vogelschutzgebiet „Mangfallgebirge“ hat seine nördl. Grenze südl. des Sudelfeldgebietes

- August 2011: Ortstermin und mehrheitlicher Beschluss des Naturschutzbeirates der UNB Lkrs. Miesbach zur Beschneiungsplanung
Sudelfeld; Ortstermin und Beschluss unter der falschen Annahme, dass das Sudelfeld nicht unter Landschaftsschutz steht.

- 26.9.2011 Einleitung des Verfahrens durch das Landratsamt Miesbach: Vollzug des Wasserrechts (gleichzeitig Vollzug des 
Naturschutzrechts): „Liftneubau und Beschneiung des gesamten Sudelfeldgebietes mit Errichtung eines Speicherteiches durch die 
Bergbahnen Sudelfeld GmbH im Gebiet der Gemeinden Bayrischzell und Oberaudorf“; Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung nach 
Art. 35 Abs. 1 BayWG und Planfeststellung nach § 68 WHG;
Schneifläche Bestand 9,55 ha; geplante Schneifläche 61 ha auf insgesamt ca. 71 ha
Verfahrenseinleitung unter der falschen Annahme, dass das Sudelfeld nicht unter Landschaftsschutz steht. Abgabe der Stellungnahme 
z.B. der UNB LRA Miesbach unter der falschen Annahme, dass das Sudelfeld nicht unter Landschaftsschutz steht.

- November 2011: In ihren Stellungnahmen im Sudelfeld-Verfahren wenden sich die anerkannten Naturschutzverbände BN, DAV, VzSB
gegen die aktuelle Sudelfeldplanung. Es folgen 2011 und 2012 eine Reihe öffentlichkeitswirksamer Aktionen der NGOs BN, DAV, VzSB, 
CIPRA Deutschland, NaturFreunde Deutschland, Mountain Wilderness Deutschland gegen die aktuelle Sudelfeldplanung.
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- 28.2.12: Der Miesbacher Landrat Kreidl, Leiter des Sudelfeld-Verfahrens und auch Leiter der Unteren Naturschutzbehörde, vertritt im 
Schreiben vom 28.2.12 an den BN, DAV und VzSB bezüglich des Sudelfeld-Verfahrens die Auffassung, dass das Sudelfeld nicht unter 
Landschaftsschutz steht: „…der vorgesehene Standort des Speichersees liegt außerhalb der [Landschafts, ergänzt 
KL]Schutzgebietsgrenzen…“

- 5.3.12: Der Miesbacher Landrat Kreidl in seiner Pressemitteilung zum Sudelfeld-Verfahren vom 5.3.12: „Wir werden das 
Landschaftsschutzgebiet „Oberes Leitzachtal" respektieren. Der für die Beschneiung notwendige Speichersee soll außerhalb des 
Schutzgebietes gebaut und in die bestehende Landschaft behutsam integriert werden. So würde die Natur dort erhalten, wo sie 
gesetzlich geschützt ist und genutzt, wo es rechtlich möglich ist.„

- 7.5.12: Die Regierung von Oberbayern empfiehlt aufgrund einer BN-Anfrage dem Landratsamt Miesbach, im Sudelfeldverfahren davon
auszugehen, dass der gesamte Sudelfeldbereich unter Landschaftsschutz steht.

- 8.5.12: Im Bayer. Landtag mehrheitliche Ablehnung zur Eingabe des BN, CIPRA Deutschland, Gesellschaft für ökologische Forschung, 
Mountain Wilderness Deutschland, NaturFreunde Deutschland, VzSB vom 1.3.12 betreffend Beschwerde über den geplanten Ausbau und 
mit staatlicher Förderung des Beschneiungssystems am Sudelfeld mit Errichtung eines Speichersees.

- 10.5.12: Ergänzendes Sudelfeld-Verfahren durch das Landratsamt Miesbach bez. saP, Pflegekonzept, Ausgleichsflächen. In ihren 
Stellungnahmen wenden sich die anerkannten Naturschutzverbände BN, DAV, VzSB wiederum gegen die aktuelle Sudelfeldplanung.

- 22.10.12: Weiteres Ergänzendes Sudelfeld-Verfahren durch das Landratsamt Miesbach bez. Pflegekonzept, neue Ausgleichsflächen 
etc. In ihren Stellungnahmen wenden sich die anerkannten Naturschutzverbände BN, DAV, VzSB erneut gegen die aktuelle 
Sudelfeldplanung.

- 18.12.12: Nicht öffentlicher Erörterungstermin zum Sudelfeld-Verfahren durch das Landratsamt Miesbach
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- Stand 2013 der bestehenden Lifte und Bahnen (mit Beschneiung *, Schneifläche Bestand 9,55 ha) des Sudelfeld-Skigebietes (31 km Skipisten, 3 
Sesselbahnen, 18 Schlepplifte) ; Quelle: nach Prospekt Pistenplan Winter 2012/2013 der Vereinigten Liftbetriebe Sudelfeld; www.sudelfeld.de :
1er Schwebelift Bayrischzell-Mittleres Sudelfeld, Kitzlahner 4er Sesselbahn, Doppelschlepplift Sudelfeldkopf, Waldkopf-Doppelschlepplift *, Rankenlift *, 
Schlepplift Mittleres Sudelfeld, Plattenlift, Oswaldlift, Schlepplift Rosengasse *, Schlepplift Vogelsang, Grafenherberglift *, Schlepplift Oberes Sudelfeld, 
Wedellift *, Unterer Sudelfeldlift, Schlepplift Waldkopf, 3er Sessellift Schöngratbahn

- Stand 2013 der bestehenden Berggasthöfe und Almhütten im Sudelfeld-Skigebiet:
Berggasthof Rosengasse, Kiosk am Rankenlift, Berggasthof Speck-Alm, Berggasthof Waller-Alm, Alpengasthof Sonnenalm, Waldkopfstüberl, Schindelberger 
Alm, Berghotel Sudelfeld, Schi-Alm und Geierwally, Ösis Skibar, Almgasthof Grafenherberg, Tiroler Stüberl

- Stand 15.3.2013 Bayer. Landtag/Bayer. Staatsregierung (relevant bez. Sudelfeld):

- 13.6.1991: Grundsätze für den Einsatz von Beschneiungsanlagen; Landtagsbeschluss Drs. 12/2119; bestätigt 12.11.2002, Drs. 
14/10842

- 3.3.1993: Verbot der staatlichen Förderung von Bescheiungsanlagen, Landtagsbeschluss

- 5.8.2005: Aufhebung dieses Verbots durch die Bekanntmachung des StMUGV vom 5.8.2005 „Grundsätze für die Genehmigung von 
Beschneiungsanlagen“

- 6.3.2009: Bayer. Seilbahnförderprogramm (=Richtlinie zur Förderung von Seilbahnen und Nebenanlagen in kleinen 
Skigebieten), Richtlinie 2010 geändert; bis zum 31.12.2013 befristet
Weitere Fördermöglichkeiten für Beschneiungsanlagen in Einzelfällen:

- nach dem Bayer. Regionalen Förderungsprogramm für die gewerbliche Wirtschaft (BRF)
- nach der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)
- im Rahmen der INTERREG-Programme

- 4.2.2010: Schriftl. Anfrage MdL Ludwig Hartmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) betr. Amortitation von Schneekanonen in 
Bayern; Antwort der Staatsregierung vom 26.3.2010

- 17.12.2010: Schriftl. Anfrage MdL Ludwig Hartmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) betr. Finanzierung der Schneekanonen und Skilifte in 
Bayern; Antwort der Staatsregierung vom 25.1.2011

- 13.9.2011: Schriftl. Anfrage (Drs. 16/10142) MdL Ludwig Wörner (SPD) betr. Subventionen für künstliche Beschneiung in Bayern sowie 
insbesondere am Sudelfeld; Antwort des StMWIVT vom 26.10.2011

- 14.3.2012: Dringlichkeitsantrag (Drs. 16/11868) mehrerer MdLs BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betr. Kein staatliches Geld für 
Schneekanonen am Sudelfeld

- 8.5.12: Im Bayer. Landtag mehrheitliche Ablehnung zur Eingabe des BN, CIPRA Deutschland, Gesellschaft für ökologische Forschung, 
Mountain Wilderness Deutschland, NaturFreunde Deutschland, VzSB vom 1.3.12 betreffend Beschwerde über den geplanten Ausbau 
und mit staatlicher Förderung des Beschneiungssystems am Sudelfeld mit Errichtung eines Speichersees. verschoben

- 24.10.12: Schriftl. Anfrage (Drs. 16/15321) MdL Ludwig Wörner (SPD) betr. Staatliche Subventionen für künstliche Beschneiung in 
Bayern; Antwort des StMWIVT vom 8.1.2013

- 5.11.2012: Schriftl. Anfrage (Drs. 16/10803) MdL Ludwig Hartmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) betr. Schneekanonen und Skilifte in 
Bayern; Antwort der Staatsregierung vom 8.1.2013; Nachfrage vom 17.1.2013 zur Antwort: neue Antwort steht aus

- 27.12.12: Schriftl. Anfrage MdL Claudia Stamm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) betr. Voraussetzung für Beschneiungsanlagen; Antwort des 
StMUG vom 11.3.2013

- Stand 15.3.13 des Sudelfeld-Verfahrens: Die Originalkarte der LSG-Änderungsverordnung Landkreis Miesbach von 1979 bez. aller LSGs im Landkreis 
Miesbach ist nach wie vor verschollen. Sollte diese vom Landratsamt Miesbach archivmäßig zu verwahrende Karte nicht mehr auftauchen, muss durch 
einen Verwaltungsakt des Landratsamtes Miesbach eine neue Änderungsverordnung mit einer neuen LSG-Karte der LSGs im Landkreis Miesbach auf der 
Grundlage der ursprünglichen LSG-Originalkarten in Kraft treten.
Im Sudelfeld-Verfahren ist seit dem Erörterungstermin 18.12.12 des Landratsamtes Miesbach keine weitere Entscheidung gefallen.
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Das Sudelfeldgebiet 
steht seit 1955 bis 

heute unter 
Landschaftsschutz!

15.03.2013 Fachgespräch: Wettrüsten in den bayerischen Skigebieten

Dr. Klaus Lintzmeyer (Verein zum Schutz der Bergwelt e.V.)

6



15.03.2013 Fachgespräch: Wettrüsten in den bayerischen Skigebieten

Dr. Klaus Lintzmeyer (Verein zum Schutz der Bergwelt e.V.)

7

LSG „Oberstes Leitzachtal und seine 
Umgebung bei Bayrischzell“; 
Originalkarte von 1955 der LSG-VO
beim Landratsamt Miesbach; 
blau: LSG-Grenze; 
rot: damalige Landkreisgrenze 
Miesbach-Rosenheim; 
das Sudelfeld lag damals noch im 
Landkreis Rosenheim im ab 1955 
geltenden LSG „Auerbachtal 
einschließlich Regau und Bichlersee“ 
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Ausschnitt Schutzgebietskarte des LfU 1975: 
182.05 LSG „Oberstes Leitzachtal“; 187.06 LSG „Auerbachtal…“; 
violett: Landkreisgrenze Miesbach-Rosenheim; Sudelfeld im LSG
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„Gemälde“ (von ca. 1984 bis 2012 als 
offizielle Karte ausgegeben) des 
Landratsamtes Miesbach mit der 
angeblichen Grenze des LSG „Oberstes 
Leitzachtal“; die gemalte gerade 
Linienführung der LSG-Grenze „Oberstes 
Leitzachtal“ widerspricht der LSG-VO-
Originalkarte von 1955 und ist damit grob 
fehlerhaft, da die LSG-Grenze tatsächlich 
bis zur Landkreisgrenze geht.
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rot: Landkreisgrenze Miesbach – Rosenheim bis 1971; 

rosa: Landkreisgrenze Miesbach – Rosenheim ab 1971 wegen Umgemeindung des 

Sudelfeldes (115 ha von Niederaudorf zu Bayrischzell)
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Ausschnitt aus der Alpinen Biotopkartierung des LfU (1991), Bereich 
Sudelfeld; Biotop-Nr. A8338-0024 „Weideflächen der Sudelfeld-Almen“
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ABSP-Landkreis Miesbach (2005): Schutzgebietskarte, Ausschnitt: Bereich 
Bayrischzell mit Sudelfeld; Sudelfeld-Bereich als LSG (grün) dargestellt
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Ausschnitt der verbindlichen Karte 3 „Landschaft u. Erholung“ des Regionalplanes Oberland 2006, identisch seit 

1988 (1. RP Oberland); rot: Landkreisgrenze Miesbach-Rosenheim; grüne Linie: festgesetztes LSG (d.h. Sudelfeld 

liegt im festgesetzten LSG); hellgrüne Schraffur: Landschaftliches Vorbehaltsgebiet des Regionalplanes Oberland
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GIS Viewer Natura 2000 der EU (2013) : Kartenausschnitt Lkrs. Miesbach-Lkrs. Rosenheim; 

blauviolette Markierung: Darstellung der festgesetzten LSGs: Sudelfeldbereich liegt im LSG.



15.03.2013 Fachgespräch: Wettrüsten in den bayerischen Skigebieten

Dr. Klaus Lintzmeyer (Verein zum Schutz der Bergwelt e.V.)

15

FIS-Natur des LfU (2013): Kartenausschnitt Lkrs. Miesbach und Lkrs. Rosenheim; 
hellgrün: festgesetzte LSGs; der Sudelfeldbereich ist LSG.



15.03.2013 Fachgespräch: Wettrüsten in den bayerischen Skigebieten

Dr. Klaus Lintzmeyer (Verein zum Schutz der Bergwelt e.V.)

16

FIS-Natur des LfU (2013): Ausschnitt Landschaftsschutzgebiete: MB-

05 „LSG Oberstes Leitzachtal…“; RO-07 „LSG Auerbachtal…“
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Skigebiet Sudelfeld, Ausschnitt DAV-Karte BY16_2011

3 Sesselbahnen, 18 Schlepplifte; violett: Skipisten



Lt. Umweltverträglichkeitsstudie 2011 
Einzelmaßnahmen der Sudelfeld-Planung:

Pistenveränderungen, Geländemodellierungen, Verlegung wasserführender 
Gräben

- Skiweg Waldkopf und Pistenanbindung
- Pistenverbindung (Skiweg) zwischen Kitzlahner-Talstation und Waldkopf-
Westabfahrt
- Geländeausgleich am Standort der alten Gaststätte
- Sanierung und Instandsetzung der Überfahrt Kinderland (Skibrücke)
- Umgestaltung des Parkplatzes Waldkopf
- Muldenauffüllung am Waldkopfhang und Wiederherstellung eines offenen 
Gerinnes
- Grabenverfüllung und Verlegung eines wasserführenden Grabens
- Rohrsanierung und Verrohrung eines Teilstücks des Zuflusses zum Auerbach
- Erweiterung der technischen Beschneiung um 61 ha auf ca. 71 ha
- Wasserfassung am Auerbach
- Beschneiungsanlage
- Erstellung und Betrieb eines Speichersees (ca. 175 000 m³)
- Erstellung und Betrieb einer Seilbahn (6er Sessellift)
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Sudelfeld-Verfahren ab 2011: Erweiterung der bestehenden Beschneiungsanlage (blau: bestehende Schneileitungen, 

hellblau: Schneifläche Bestand, rot: geplante Schneileitungen mit Schneischächten, hellrot: geplante Schneifläche

aus: 

Sudelfeld-

UV-Studie 

2011
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Aus der Sudelfeld-Umweltverträglichkeitsstudie 2011: Geplantes Speicherbecken bei 

der Walleralm;  rot Speicherbecken; blau Pistenkorrekturen; gelb Straßenverlegung

Speicherbecken: 175 000 m³; Wasserfläche 1,5 ha; Stauhöhe 19 m; Dammböschung 38 m Höhe



Der Miesbacher Landrat Kreidl, Leiter des Sudelfeld-
Verfahrens und auch Leiter der Unteren 
Naturschutzbehörde, vertritt im Schreiben vom 28.2.12 an 
den BN, DAV und VzSB bezüglich des Sudelfeld-Verfahrens 
die Auffassung, dass das Sudelfeld nicht unter 
Landschaftsschutz steht.
„..der vorgesehene Standort des Speichersees liegt 
außerhalb der (Landschafts)Schutzgebietsgrenzen…“

Der Miesbacher Landrat Kreidl in seiner Pressemitteilung 
zum Sudelfeld-Verfahren vom 5.3.12:
„Wir werden das Landschaftsschutzgebiet „Oberes 
Leitzachtal" respektieren. Der für die Beschneiung
notwendige Speichersee soll außerhalb des Schutzgebietes 
gebaut und in die bestehende Landschaft behutsam 
integriert werden. So würde die Natur dort erhalten, wo sie 
gesetzlich geschützt ist und genutzt, wo es rechtlich 
möglich ist."
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Schlimm genug, dass der Landkreis 
Miesbach der einzige bayerisch-alpine 

Landkreis zwischen Lindau und 
Berchtesgadener Land ohne 

Naturschutzgebiet ist.

Noch schlimmer ist es, dass der 
Miesbacher Landrat Kreidl, wie am 

Beispiel des Sudelfelds bewiesen, nicht 
einmal alle Landschaftsschutzgebiete 

seines Landkreises kennt.
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Amtliche Karte aller LSGs (d.h. auch der 
Bereich des Sudelfelds) des Landratsamtes 
Miesbach der LSG-Änderungsverordnung 1979:
Diese vom Landratsamt Miesbach archivmäßig 
zu verwahrende amtliche Karte 1:25 000 der 
LSGs im Lkrs. Miesbach von 1979  ist seit 
mindestens 2012 im Landratsamt Miesbach 
nicht mehr auffindbar!!! 

Ein naturschutzrechtliches  Verfahren (z.B. im 
seit 2011 lfd. Sudelfeld-Verfahren) ist jedoch 
ohne diese amtliche LSG-Karte nicht 
durchführbar. 
Ein Bescheid auf dieser Grundlage würde einer 
gerichtlichen Prüfung nicht standhalten.
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Raumordnungsverfahren zur Sudelfeld-Gesamtplanung

Das bisherige Sudelfeld-Verfahren (massiver Ausbau der Beschneiungsanlagen, 
Ersatz-Neubau eines Sesselliftes für einige bisherige Schleppliftanlagen etc. ) stellt 
nur den 1. Teil der bisher unveröffentlichten Sudelfeld-Gesamtplanung dar, die im 
Endausbau ca. 45 Millionen Euro mit etwa 15 Millionen staatlicher Förderung 
kosten soll.

Im Endausbau würde sich diese hohe Investition der Sudelfeld-Gesamtplanung nur 
rechnen, wenn der volle Pistenbetrieb im Winter an mindestens 100 Tagen läuft, 
was andererseits im Hinblick auf den  Klimawandel in Frage gestellt wird. Die 
Liftkapazität müsste im Endausbau der Sudelfeld-Gesamtplanung ab Talstation 
Bayrischzell und auf dem Sudelfeld erheblich ausgebaut werden. 

Für den vollen Pistenbetrieb würde es dadurch auf den Zufahrtsstraßen zusätzlich 
zur bisherigen Verkehrsbelastung zu einem massiven Anstieg des 
Individualverkehrs (Immissionen) kommen, vor allem aus Richtung München ab der 
A 8-Ausfahrt Weyarn durch die Ortschaften Weyarn, Miesbach, Hausham, 
Schliersee, Fischhausen-Neuhaus, Fischbachau, Bayrischzell bis zum Sudelfeld, 
aber auch aus Richtung Rosenheim.

Die Parkplatzsituation in Bayrischzell und am Sudelfeld müsste zum geplanten 
Vollbetrieb der Sudelfeld-Pisten daher erheblich ausgebaut werden.

Die Höhere Landesplanungsbehörde der Reg. v. Obb. verweigert bisher die 
gutachterliche Beurteilung dieser Problematik mit erheblichen regionalen und 
zusätzlichen investiven Auswirkungen und kommt der Forderung des BN und des 
VzSB nach Einleitung eines Raumordnungsverfahren (ROV) nicht nach.

Schon für wesentlich kleinere Vorhaben werden normalerweise ROV zur 
landesplanerischen Beurteilung eingeleitet.
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Derzeitiger Stand Sudelfeld-Verfahren (15. März 2013):

Die NGOs (BN, CIPRA Deutschland, DAV, VzSB, Gesellschaft für 
ökologische Forschung, Mountain Wilderness Deutschland, 

NaturFreunde Deutschland) gehen aufgrund belegbarer Fakten 
beim Sudelfeld im Gegensatz zum zuständigen Landratsamt 

Miesbach und Landrat Kreidl (2012) von einem seit 1955 
bestehenden Landschaftsschutzgebiet (LSG) aus. Aufgrund einer 
BN-Anfrage 2012 zum Sudelfeld empfiehlt die Reg. v. Obb. dem 

Landratsamt Miesbach, im Sudelfeld-Verfahren davon 
auszugehen, dass der Sudelfeld-Bereich LSG ist.

Das Landratsamt Miesbach geht daraufhin seit Mai 2012 auch 
von einem LSG aus, kann aber im Sudelfeld-Verfahren nicht 

belegen nach welcher LSG-VO und aufgrund welcher LSG-Karte. 
Diese ist im Landratsamt Miesbach unauffindbar, weswegen das 

Sudelfeld-Verfahren offensichtlich ins Stocken geraten ist.
Das Verfahren steht zwischen Erörterungstermin und Bescheid.
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Daraus ergibt sich zur Sudelfeld-Problematik die 
Position des Vereins zum Schutz  der Bergwelt:

- Forderung nach umgehender Klärung/Sicherung der 
Schutzgebietssituation im Landkreis Miesbach auf der 
Grundlage der LSG-Karte von 1979

- Forderung nach sofortiger Einstellung des Sudelfeld-
Verfahrens, da es auf der Annahme einer falschen LSG-
Situation des Sudelfelds basierte

- Bei Nichtauffinden der amtlichen Miesbacher LSG-Karte 
von 1979: zur Rechtssicherheit Forderung nach einem neuen 
LSG-Schutzgebietsverfahren Landkreis Miesbach auf der 
Grundlage der LSG-Situation vor 1979

- Mit der LSG-Karte von 1979 oder nach einem neuen LSG-
Schutzgebietsverfahren Forderung nach Wiederholung des 
Sudelfeld-Verfahrens mit vorgeschaltetem Raumordnungs-
verfahren unter der Maßgabe der  tatsächlichen LSG-Schutz-
gebietssituation und der Vorlage der Gesamtplanung
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Position des Vereins zum Schutz  der Bergwelt im 
Rahmen eines neuen Sudelfeld-Verfahrens:

-Die geplanten Maßnahmen müssen nachhaltig und zukunftsfähig sein. Der Talort
Bayrischzell sollte sich dabei vorausschauend und vermehrt dem sanften Sommer- und 
Wintertourismus widmen und zu einer Alternative zu den austauschbaren Orten des 
Massentourismus werden (nachhaltige Entwicklung zu einem bayerischen Bergsteigerdorf 
in Anlehnung an die vom OeAV ausgewählten Bergsteigerdörfer Österreichs). 
Verbesserung und Sicherung des sanften Sommer- und Wintertourismus im Sudelfeld-
bereich

- Ablehnung des Neubaus eines Beschneiungsbeckens und des Ausbaus der 
Beschneiungsflächen

- Ablehnung der staatlichen Förderung für Skipistensanierung/-neubau einschließlich für 
Beschneiungsanlagen, Bergbahnen und Lifte; Änderung der Bayerischen Grundsätze für 
die Genehmigung von Beschneiungsanlagen (2005) ist erforderlich; in den „Grundsätzen“ 
Aufnahme des Klimawandelaspekts

- Zustimmung zum Ersatz-Neubau eines Sesselliftes (bei gleichzeitigem Rückbau dadurch 
überflüssiger Schleppliftanlagen) bei Einhaltung der o.g. Ablehnungen und ohne 
Pistenveränderungen, Geländemodellierungen

- Ausgleichsmaßnahmen nur im Sudelfeldbereich zur 
Verbesserung/Sicherung/Entwicklung geschützter Biotope und zur Umsetzung der 
festgesetzten Ziele des Landschaftsschutzes im Sudelfeldbereich 

- verpflichtende Rückstellungen zum Rückbau aller Sudelfeld-Skipistenanlagen 
einschließlich bestehender Beschneiungsanlagen bei Einstellung des Skibetriebs, z.B. aus 
Gründen des Klimawandels

- Umsetzung Art. 9 der EU-Wasserrahmenrichtlinie: Anwendung der europarechtlichen 
Wasserdienstleistungen schon für die bestehenden Sudelfeld-Beschneiungsanlagen
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Was hat die EU-
Wasserrahmenrichtlinie 

mit der bestehenden 
und geplanten Sudelfeld-

Beschneiung zu tun? 
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Das nachfolgende Thema ist bisher in Bayern außerhalb der öffentlichen 
Wahrnehmung und wird hier erstmals in Bayern aus NGO-Sicht dargestellt.

Nach Art. 9 der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL von 2000) in Verbindung 
mit Art. 2 müssen Wassernutzer unter Zugrundelegung des Verursacher-
prinzips einen angemessenen Beitrag zur Deckung der Kosten der  
Wasserdienstleistungen (Umwelt- und Ressourcenkosten) leisten.

In Deutschland wird diese Vorgabe europarechtswidrig völlig unzureichend 
umgesetzt im Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (WHG) und in den Wasser-
gesetzen der Länder, so auch in Bayern im Bayer. Wassergesetz (BayWG).

Deshalb hat nach mehreren, seit 2007 verstrichenen Mahnungen der EU der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) auf Anregung der EU-Kommission am 
31.5.2012 wegen unzureichender und fehlerhafter Umsetzung des Art. 9 der 
WRRL ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-536_de.htm?locale=en
http://www.bvoed.de/nr.-6812-eu-kommission-verklagt-deutschland-wegen-
wasserdienstleistungen.html
Deutschland hat diesbezüglich Ende Januar 2013 eine Antwort an den EuGH
gegeben. (beide Dokumente sind öffentlich nicht verfügbar)

Zu den abgabepflichtigen Wasserdienstleistungen gemäß Art. 2 und 9 der 
WRRL zählen nach Auffassung der EU-Kommission die Wassernutzungen / 
Wasserentnahmen für Trinkwasser, für die Kühlung von Industrieanlagen 
(auch AKWs), für die Bewässerung in der Landwirtschaft, für die Nutzung von 
Gewässern für Zwecke der Binnenschifffahrt, des Hochwasserschutzes oder 
der Stromerzeugung durch Wasserkraft und analog für Wasserentnahmen für 
die Beschneiung von Skipisten (Tourismus).
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Deutschland versteht unter Wasserdienstleistungen im Sinne der WRRL bisher 
europarechtswidrig nur (in den Bundesländern uneinheitlich) geregelte 
Wasserentnahmeentgelte (WEE) für Trinkwasser durch die Gemeinden/Städte und die 
Abwasserabgabe. Von den 16 deutschen Bundesländern erheben Bayern, Hessen und 
Thüringen nicht einmal WEE.

Mit den nicht erhobenen, abgabepflichtigen Wasserdienstleistungen als zweck-
gebundene Steuereinnahmen verzichten Deutschland und die Bundesländer also auf 
Finanzierungsbeiträge z.B. zur Renaturierung der Flüsse (WRRL-Ziel bis 2015 ist ein 
„guter ökologischer und chemischer Gewässerzustand“) und zum naturnahen 
Hochwasserschutz und beantragen aber gleichzeitig z.B. aus finanziellen Gründen 
bei der EU-Kommission um WRRL-Ziel-Verlängerung bis 2021/2027 wegen der 
absehbaren Zielverfehlung. Diese Anträge sollten von der EU als unbegründet 
abgelehnt werden.

Deutschland und die Bundesländer und besonders die o.g. drei Bundesländer schonen 
also ganze Wirtschaftszweige durch Gebührenbefreiung, was wiederum zu einem 
erheblichen Steuereinnahmeentgang führt, was wiederum indirekt als umwelt-
schädliche Subvention einzustufen ist.

Z.B. an Österreich sind betr. WRRL ebenfalls EU-Mahnschreiben gegangen. Der 
Steuereinnahmeentgang wird dort allein im Bereich der Wasserkraftnutzung auf 500 
Millionen Euro geschätzt. (Gutachten der Universität Linz, 2012; s. u.)

Sollte das o.g. Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland im Sinne der EU-
Kommission ausgehen, sind analog auch für Beschneiungsanlagen WEE fällig, die  
bei den Diskussionen und Kostenaufstellungen bayerischer Beschneiungsanlagen
(Wasserzähler fehlen bisher) bisher jedoch unberücksichtigt geblieben sind.

Das angesprochene Thema gehört zur Beratung einer europarechtlich kompatiblen 
Wassergebührenpolitik nicht nur in den Bundestag, sondern dringend in den 
Bayerischen Landtag, ggf. auch über eine verbändeübergreifende Petition.
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Weiterführende Infos zum Thema Wasserdienstleistungen nach WRRL:

Gutachten im Auftrag des Umweltbundesamtes/Dessau „Weiterentwicklung von Abwasserabgabe und 
Wasserentnahmeentgelten zu einer umfassenden Wassernutzungsabgabe“
unter :
http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/4189.pdf
http://www.uba.de/uba-info-medien/4189.html

Weitere Publikationen im Zusammenhang mit dem Gutachten unter http://www.ufz.de/index.php?de=21932

außerdem:
- von Süleyman Kolcu – Der Kostendeckungsgrundsatz für Wasserdienstleistungen nach Art. 9 WRRL –
lexxion-Verlag, Berlin, 2008, 253 S.
- von Sabrina Desens – Wasserpreisgestaltung nach Art. 9 WRRL – Duncker & Humblot Verlag; Berlin, 2008, 
381 S.

„Die EG-Wasserrahmenrichtlinie und die Wasserpreise“, Info und Position der Umweltverbände (Grüne 
Liga/Berlin) unter :
http://www.wrrl-info.de/site.php4?navione=oekonomie&navitwo=wasserpreise&content=wasserpreise

WRRL-Info 23 der Grünen Liga/Berlin zum Thema "Wasserentnahmeentgelt in Rheinland-Pfalz und im 
Bundesvergleich"
http://www.wrrl-info.de/docs/wrrl_info23.pdf

Studie der Universität Linz und Wirtschaftsuniversität Wien im Auftrag des Umweltdachverbandes Wien 
(UWD) „Ökonomische Instrumente im Wasserschutz“, Manz-Verlag Wien (www.manz.at), Schriftenreihe 
Recht der Umwelt, Bd. 36, 236 S., 2012, ISBN: 978-3-214-09392-1, 54 €

„Gemeingut Wasser: Preis & Wert – Die GRATIS Wasserentnahme von Industrie, E-Wirtschaft & Co. geht auf 
Kosten der Natur- und des staatlichen Finanzhaushaltes. Eine Studie bestätigt: Die Anpassung der 
österreichischen Wassergebührenpolitik ist längst überfällig“ in fact.um 1/2013, Zeitschrift des 
Umweltdachverbandes, www.umweltdachverband.at

Bundestagsdrucksache 17/8036 vom 30.11.2011 (http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/080/1708036.pdf) zur 
kleinen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betr. Erneute Mahnung Deutschlands durch die EU-
Kommission wegen unzureichender Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (s.a. Drs. Nr. 17/360 und 
17/7724)
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Kontakt:

Verein zum Schutz der Bergwelt
Praterinsel 5

80538 München

Tel. 089 / 211224-55
info@vzsb.de
www.vzsb.de

Dr. Klaus Lintzmeyer
Lintzmeyer@aol.com
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Sommerwandergebiet Sudelfeld, Blick zum Wendelstein
(Standort: Bereich des geplanten Sudelfeld-Speicherbeckens)

Foto: K. Lintzmeyer, 23.10.2012

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


